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ÅGoBDim kurzen Überblick
(Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff)

ÅForm der Aufbewahrung

ÅRechtsichere E-Mail Archivierung

ÅErsetzendes Scannen

ÅDie wesentlichen Änderungen durch die GoBDin der Praxis

ÅEinfache praktische Umsetzung

AGENDA





Worum geht es bei den GoBDeigentlich?

ÅHiermit stellt die Finanzverwaltung klar, nach welchen Kriterien 
Buchungsbelege erfasst, bearbeitet und archiviert werden müssen.

ÅGleichbehandlung von Papierbelegen und elektronischen Belegen.

ÅManipulationsmöglichkeiten verhindern.

ÅRechte des Prüfers bei elektronischer Prüfung.



Seit wann und für wen gelten die GoBD?

ÅDie GoBDwurde am 14. November 2014 durch das BMF publiziert 
und lösen die GDPdUund GoBSab.

ÅGelten für Wirtschaftsjahre ab 01.01.2015 (Achtung bei 
abweichendem WJ!)

ÅGelten für alle Buchführungs- und Aufzeichnungspflichtige
-> auch für Einnahmen-Überschuss Rechner!

ÅGilt für alle sonstigen Aufzeichnungen steuerrelevanter Daten



Sonstige Aufzeichnungen von steuerrelevanter 
Daten sind zum Beispiel (nicht abschließend):

ÅAlle Vor- und Nebensystem der Buchführung

ÅMaterial- und Warenwirtschaftssysteme (ERP)

ÅLohn- und Gehaltsabrechnung

ÅZeiterfassung

ÅKassensysteme ςelektronische Waage

ÅAnlagenverwaltung

ÅGeschäftsbrief ςKundenkorrespondenz -> E-Mail



Zeitgerechte Erfassung der Geschäftsvorfälle
Für die Verarbeitungvon Belegen,Rechnungen,Bargeldzahlungenetc. gilt der
Grundsatzder zeitgerechtenBuchungenund Aufzeichnungen. Belegemüssenlaut
GoBD innerhalb von 10 Tagen nach dem Geschäftsvorfall erfasst werden.
Belegerfassungbedeutet:

ÅIdentifikation und Sichtung der Belege

ÅBelegsicherung

ÅArchivierung der Belege

ÅWaren- und Kostenrechnungen sollten nach GoBDinnerhalb von 8 Tagen 
erfasst werden.

ÅKassenvorgänge müssen tagesaktuell aufgezeichnet werden. 



Zeitgerechte Erfassung der Geschäftsvorfälle

ÅIn der IT-gestütztenErfassung,gilt ein Geschäftsvorfallerst dann als gebucht,
wennerαŦŜǎǘƎŜǎŎƘǊƛŜōŜƴάbzw. journalisiertist.

ÅDie buchungstechnischeErfassungunter Einsatzeines DV-Systemsund deren
UnveränderbarkeitόαCŜǎǘǎŎƘǊŜƛōǳƴƎάύunterliegt erstmalskonkreten Fristen,die
sichamTerminder USt-Voranmeldungorientieren.

ÅDie Journalfunktion ist nur erfüllt, wenn die gespeichertenAufzeichnungen
gegenVeränderungoder Löschunggeschütztsind.


